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Einladung zur 3. Einwohnergemeindeversammlung 2022  

Mittwoch, 14. Dezember 2022, 20.15 Uhr im Gemeindesaal 

 

 

 

Traktanden 

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. Juni 2022 

2. Genehmigung des Budgets 2023 der Einwohnergemeinde: 

a. Genehmigung der Steuersätze und Gebühren 

b. Genehmigung Budget der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 

3. Kenntnisnahme Finanzplan 2023 – 2027 

4. RGPK Schwerpunktthema 2022 personelle Wechsel in der Verwaltung 

5. Verschiedenes 

 
 
 

 

Im Namen des Gemeinderates: 

 

Die Präsidentin Die Verwalterin 

Verena Heid Irene Meier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Detailunterlagen können im Internet unter www.titterten.ch eingesehen oder ausgedruckt werden. 
Sie können auch während den Schalterstunden bei der Gemeindeverwaltung oder eine Stunde vor 
Versammlungsbeginn in der Mehrzweckhalle bezogen werden. 

http://www.titterten.ch/
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1. Genehmigung, Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. Juni 
2022 

 
Gestützt auf § 5 Absatz 3 des Verwaltungs- und Organisationsreglementes der Gemeinde Titterten 
beantragt der Gemeinderat der Versammlung nur die Beschlüsse der 2. Einwohnergemeindever-
sammlung vom 30. Juni 2022 vorzulesen. 

 

Die Beschlüsse der 2. Einwohnergemeindeversammlung vom 30. Juni 2022 lauten wie folgt: 
 

 

Traktandum  1 Tonaufnahme der Versammlung   
://: Die Tonaufnahme der Einwohnergemeindeversammlung wird einstimmig genehmigt. 
 

Traktandum 2 Protokolle der Versammlungen vom 16.12.2021 + 29.03.2022 
://: Die Protokolle (16.12.21+29.03.22) wurden einstimmig genehmigt. 
 

Traktandum 3 Jahresrechnung 2021 
://: Die Jahresrechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 113'810.01 und Nettoinvesti-

tionen von CHF 275'879.40 wird einstimmig genehmigt. 
 

Traktandum  4 Nicht-Erheblichkeitserklärung; Anpassung Strassenreglement Verteilung 
Baukosten   

://: Die Nicht-Erheblichkeitserklärung betr. Anpassung Strassenreglement Verteilung der Baukosten-
wird einstimmig genehmigt.  

 

Traktandum 5 Nachtragskredit für den Fensterersatz im Gemeindehaus 
://: Der Nachtragskredit für den Fensterersatz im Gemeindehaus wird einstimmig genehmigt. 
 

Traktandum 6 Schlussabrechnung Erschliessung Zwiller/Baumgarten 1. Etappe  

://: Die Schlussabrechnung von der Erschliessung Zwiller/Baumgarten 1. Etappe wird einstimmig 
genehmigt. 

 

Traktandum 7 Verschiedenes 
://: Gemäss ordentlichem Protokoll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, das Protokoll der 2. Einwohnergemeindeversammlung 2022 vom         
30. Juni 2022 zu genehmigen. 
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2.   Genehmigung, Budgets 2023 der Einwohnergemeinde 
 
 
a) Steuersätze und Gebühren 

Der Gemeinderat beantragt folgende Steuersätze: 
 
 
Gemeindesteuersatz 
 Steuerfuss Einkommens- und Vermögenssteuern  
 Natürliche Personen   65% der Staatssteuer 
 Steuerfuss Juristische Personen Ertrags- und Kapitalsteuern  55% der Staatssteuer 
 Feuerwehrersatzabgabe   0.75% des Steuerbaren Ein-

kommens (min. CHF 250.00 / max. CHF 1'000.00 
 
 
Wasserbezugsgebühr  alt CHF 3.00 neu CHF 4.00 
 
  
b) Budget 2022 Einwohnergemeinde: 
 
 
Die Steuerfuss für Natürliche Personen wurde auf dem gleichen Stand des Vorjahres belassen. 
Ausser den Wasserbezugsgebühren werden alle anderen Gebühren nicht erhöht. 
  
Das Budget der Einwohnergemeinde weist einen Aufwand von CHF 2’374’261 und einen Ertrag von 
CHF 2‘294‘984 aus. Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 79'277.00.  
 
Der Gemeinderat hat, wo immer möglich, Sparmassnahmen ergriffen. Die Möglichkeiten werden je-
des Jahr kleiner. Im Jahr 2023 tragen auch die Steigerungen im Energiesektor und an der Zinsfront 
zur Kostenerhöhung bei. Der Gemeinderat ist bestrebt die Rahmenbedingungen der Gemeinde Tit-
terten attraktiv zu gestalten und diese auch über längere Zeit aufrecht zu halten. Die hohen künftigen 
Investitionsausgaben sind hauptsächlich auf die Neuerstellung von Strassen sowie auf deren Wasser- 
und Abwasserleitungen zurück zu führen. Da die Steuereinnahmen unerwartet stark steigen, werden 
die Steuersätze auf dem gleichen Stand belassen.  
 

 
 
 
Erfolgsrechnung  
 
Kommentare zu den einzelnen Konten 

 
Allgemeine Verwaltung 
Die Verwaltung schliesst mit tieferen Kosten von CHF 56‘684.00 gegenüber dem Budget 2022 ab. 
Das ist insbesondere auf die Neubesetzung der Verwaltung und auf die Reduktion der Stellenprozente 
zurückzuführen. Zusätzlich gegenüber dem Vorjahr wurden noch mehr interne Verrechnungen wie 
bei der Kinder- und Jugendzahnpflege, bei der Tiefkühlanlage, bei der Mosterei und bei der Kultur 
vorgenommen.  

 
Öffentliche Ordnung 
In diesem Bereich sind die Aufwände und Erträge fast mit den Vorjahreszahlen identisch.   
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Bildung  
Die Bildung schliesst mit leicht tieferen Kosten von rund CHF 23‘200.00 ab. Beim Kindergarten sind 
die Entschädigungen um CHF 6‘714.00 und bei er Schule um CHF 10‘979.00 tiefer als im Budget 
2022.  
 

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche 
In dieser Sparte sind die Auslagen um CHF 6‘171.00 höher gegenüber dem Budget 2022. Diese 
Mehrausgaben sind im „Kultur, sonstiges“ entstanden. Bei den Löhnen des Verwaltungs- und Be-
triebspersonal kam es zu einer Pensenerhöhung. Für den Jungbürgerausflug, welcher alle 2 Jahre 
stattfindet, sind CHF 1‘000.00 vorgesehen 
 

Gesundheit  
Die Kosten gegenüber dem Vorjahresbudget sind um CHF 36‘262.00 tiefer budgetiert. Dies ist auf die 
tiefere Anzahl von Heimbewohnenden und der höheren Beiträge der Eltern an die Kosten der Kinder- 
und Jugendzahnpflege zurückzuführen.  
 

Soziale Sicherheit  
Die höheren Kosten von rund CHF 24‘600.00 sind hauptsächlich auf einen Lehrabschluss und somit 
den Wegfall der Unterstützung für Lernende, sowie leicht höhere Kosten für die Sozialhilfe zurückzu-
führen.  
 

Verkehr  
Beim Verkehr sind mit tieferen Kosten von rund CHF 46‘800.00 gegenüber dem Vorjahresbudget zu 
rechnen. Die Entschädigungen an den Werkhof sind rund CHF 20‘000.00 tiefer und sind hauptsäch-
lich auf die Änderung im Personalwesen zurückzuführen.   
 

Umweltschutz und Raumordnung  
In diesem Bereich sind die Aufwände von CHF 286‘043 und Erträge von CHF 247‘227.00 gegenüber 
dem Vorjahresbudget fast identisch.  
Beim Wasser sind die grössten Ausgabeposten beim vorgesehenen Wechsel der UF- und Aktivkoh-
lefilter im Reservoir vorgesehen. Diese schlagen mit CHF 10‘000.00 zu Buche. Das Jahr 2021 hat 
gezeigt, dass der Wasserpreis von CHF 3.00/m3 nur kostendeckend ist, wenn keine Leitungsbrüche 
anfallen. Zusätzlich sind die Abschreibungskosten höher als ursprünglich berechnet wurde. Diese 2 
Fakten machen es nötig, dass die Wassergebühren auf CHF 4.00/m3 erhöht werden müssen 

Beim Abwasser ist der Aufwand gegenüber dem Budget 2022 um rund CHF 11‘000.00 höher. Der 
grösste Ausgabeposten sind die vorgesehenen Kanalspülungen sowie die Kamerabefahrung der Lei-
tungen um die folgenden Sanierungsmassnahmen zu planen. Die Kosten an den Kanton fallen um 
CHF 9‘000.00 höher aus als letztes Jahr. Dies ist auf den hohen Fremdwasseranteil, welcher in die 
ARA fliesst, zurückzuführen. Die hohe Entnahme aus der Spezialfinanzierung ist einmalig, da eine 
grosse Kanalspülung mit Kamerabefahrung nur alle paar Jahre stattfindet.   

Beim Abfall sind die Kosten um rund CHF 11‘300.00 niedriger als das Vorjahresbudget. Bei der Haus-
kehrichtmenge ist ein Abwärtstrend zu beobachten und die Kosten der Entsorgung bleiben jedoch 
gleich. Bei den Kehrichtgrundgebühren wurden im Budget 2022 mit etwas zu hohen Erwartungen 
gerechnet, was sich voraussichtlich nicht bewahrheiteten wird.  

 
Volkswirtschaft 
Hier sind die Kosten um rund CHF 3‘650.00 höher als im Vorjahr  
 

Finanzen und Steuern 
Bei den Steuern der Natürlichen Personen konnte aufgrund des aktuellen Saldos der Einkommens-
steuern erfreulicher Weise CHF 28‘000.00 mehr als im Vorjahr budgetiert werden.  
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Durch die Erhöhung des Ausgleichsniveaus im 2022 kann der horizontale Finanzausgleich mit CHF 
40‘000.00 mehr als im 2022 budgetiert werden. Gegenüber dem Jahr 2021 sind es rund CHF 
47‘000.00. 

Bei den Zinsaufwänden wird infolge einer Darlehensablösung bei einem Umfeld von steigenden Zin-
sen mit Mehrkosten von CHF 15'000.00 gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet.  

 
 
 
Spezialfinanzierungen 
 Wasserversorgung, Verlust: CHF  2'509.00 

 Abwasserbeseitigung, Verlust: CHF 41'888.00 

 Abfallbeseitigung, Gewinn  CHF  3'450.00 
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Investitionsrechnung 
 
Das Investitionsbudget sieht einen Aufwand von insgesamt CHF 1'048'000.00 gegenüber Einnahmen 
von CHF 608'700.00 vor. Die Nettoinvestitionen betragen somit von CHF 439'300.00 
 
 
Kommentare zu den einzelnen Konten 
 
 
Verkehr / Ausgaben  
Beim Verkehr sind für das nächste Jahr Ausgaben von CHF 530‘000.00 vorgesehen. Der grösste 
Posten betrifft die Erschliessung Ebnetweg. Dafür sind CHF 515‘000.00 budgetiert.  
 

 
Einnahmen  
Es sind total Einnahmen von CHF 412‘000.00 für Erschliessungsbeiträge Ebnetweg bestimmt.  

 
 
Wasserversorgung / Ausgaben  
Bei diesem Posten sind Ausgaben von CHF 188‘000.00 geplant.  Für die Wasserleitung beim Ebnet-
weg sind CHF 105‘000.00 und bei der Leitung Zwiller/Baumgarten 2. Etappe CHF 83‘000.00 budge-
tiert.  
 

Einnahmen 
Es sind Einnahmen von CHF 85‘850.00 für Anschluss- und Erschliessungsbeiträge vorgesehen.   

 
 
Abwasserbeseitigung 
Im Bereich Abwasser sind Ausgaben von CHF 320‘000.00 vorgesehen. Für die Kanalisation beim 
Ebnetweg sind CHF 230‘000.00, beim GEP CHF 19‘000.00 und bei der Kanalisation Zwiller/Baum-
garten 2. Etappe CHF 71‘000.00 einkalkuliert.  
 

Einnahmen  
Es sind total Einnahmen von CHF 110‘850.00 vorgesehen. Davon sind CHF 100 ‘000.00 für An-
schlussbeiträge und CHF 10‘850.00 für Erschliessungsbeiträge bestimmt.   

 
 
Raumplanung 
Hier ist die Schlusszahlung von CHF 10‘000.00 vorgesehen. Dann kann dieses Projekt abgeschlos-
sen resp. abgerechnet werden. Voraussichtlich wird der ursprünglich budgetierte Betrag knapp er-
reicht werden.  
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Bericht der RGPK zum Budgetvorschlag 2023 der Einwohnergemeinde 
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Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:  
a) Die Steuersätze und Gebühren zu genehmigen.  
b) das Budget 2023 wie vorgelegt zu genehmigen. 
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3.   Kenntnisnahme Finanzplan 2023 – 2027 

 
Der Finanzplan wird der Einwohnergemeindeversammlung vom Gemeinderat erläutert und zur Kennt-
nis vorgelegt. Er kann vorgängig auf der Gemeindeverwaltung oder im Internet unter www.titterten.ch 
eingesehen werden. 
 
 
 

4. GRPK Schwerpunktthema 2022 personelle Wechsel bei der Verwaltung 

 
 
 

 

http://www.titterten.ch/
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5. Verschiedenes 
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Einladung zur 2. Bürgergemeindeversammlung 2022 

Donnerstag, 14. Dezember 2022, 19.45 Uhr im Gemeindesaal 

 
 
Traktanden 

1. Genehmigung des Protokolls der Bürgergemeindeversammlung vom 21. Juni 2022 

2. Genehmigung des Budgets 2023 der Bürgergemeinde 

3. Verschiedenes 

 

 

1.   Genehmigung, Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 
 
 
Gestützt auf § 5 Absatz 3 des Verwaltungs- und Organisationsreglementes der Gemeinde Titterten 
beantragt der Gemeinderat der Versammlung nur die Beschlüsse der 1. Bürgergemeindeversamm-
lung vom 21. Juni 2021 vorzulesen. 

 

Die Beschlüsse der 1. Bürgergemeindeversammlung vom 21. Juni 2022 lauten wie folgt: 

 

Traktandum 1 Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 16. Dezember 2021 
://: Das Protokoll der Bürgerversammlung vom 16.12.2021 wird einstimmig genehmigt. 

 
 

Traktandum 2 Tonaufnahme der Versammlung  

://: Die Tonaufnahme der Bürgerversammlung wird einstimmig genehmigt. 

 
Traktandum 3 Genehmigung der Jahresrechnung 2021 

://: Die Jahresrechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 6'434.25 wird mit einer Ent-
haltung genehmigt. 

 
Traktandum  4 Verschiedenes 

://: Gemäss ordentlichem Protokoll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, das Protokoll der 1. Bürgergemeindeversammlung 2022 vom 21. Juni 
2022 zu genehmigen. 
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2.   Budget 2022 der Bürgergemeinde Titterten 
 
 
Das Budget der Bürgergemeinde weist einen Aufwand von CHF 14'753.00 und einen Ertrag von 
10'650.00 aus. Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 4’103.00. 
 

 
Bericht der RGPK zum Budgetvorschlag 2022 der Bürgergemeinde 
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Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat und die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragen, das Budget 
2023 der Bürgergemeinde Titterten (Erfolgsrechnung) zu genehmigen. 

 
 
 
 

3.   Verschiedenes 
 


